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1 Vom Landrat mit Vierfünftelmehr beschlossen. Referendumsfrist unbenützt abgelaufen am $.
2 GS 33.289, SGS 400

8$

Raumplanungs- und Baugesetz

Änderung vom 9. Dezember 20091

GS 36.$

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst:

I.

Das Raumplanungs- und Baugesetz vom 8. Januar 1998  wird wie folgt geän-2

dert:

§ 52a Standorte von Mobilfunkanlagen

 Die Gemeinden sind berechtigt, im Rahmen der Nutzungsplanung aus Gründen1

des Natur-, Landschafts-, Ortsbild- oder Denkmalschutzes Gebiete festzulegen,
in denen keine oder nicht sichtbare Mobilfunkanlagen zulässig sind. Vorausset-
zung ist der Nachweis, dass trotz Festlegung solcher Gebiete eine qualitativ gute
Mobilfunkversorgung gewährleistet ist und der Wettbewerb unter den Mobil-
funkanbietern funktioniert.

 Die Mobilfunkbetreiber sind frühzeitig in solche Nutzungsplanungsverfahren2

einzubeziehen.

§ 104a Mobilfunkanlagen

 Mobilfunkanlagen dürfen nur auf Dächern errichtet werden, wenn sie die kom-1

munalen Bestimmungen über Dachaufbauten einhalten, nicht innerhalb des
Gebäudes untergebracht werden können und die Dachlandschaft nicht ver-
unstalten. Masten und all jene Bestandteile einer Mobilfunkanlage, welche aus
technischen Gründen auf dem Dach angebracht werden müssen, sind nicht an
die Mass- und Situierungsbestimmungen für Dachaufbauten gebunden, jedoch
an das Verunstaltungsverbot.

 Auf dem Boden errichtete Mobilfunkmasten unterliegen keiner Höhenbeschrän-2

kung. Sie haben sich in die Landschaft und das Ortsbild einzuordnen und dürfen
nur mit jenen Bestandteilen versehen werden, welche aus technischen Gründen
am Masten befestigt werden müssen.
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§ 121a Informations- und Konsultationspflicht bei Mobilfunkanlagen

 Die Mobilfunkbetreiber informieren die Gemeinden und den Kanton jährlich über1

den aktuellen Stand der Netzplanung.

 Vor der Einreichung eines Baugesuches für eine Mobilfunkanlage ist der Mobil-2

funkbetreiber verpflichtet, bei der Standortgemeinde ein Vorabklärungsgesuch
betreffend den Standort einzureichen. Die Gemeinde kann vom Mobilfunkbetrei-
ber einen Vorschlag für einen Alternativstandort verlangen. Sie prüft den vor-
gesehenen Standort und bespricht mit dem Mobilfunkbetreiber von ihm vor-
geschlagene Alternativstandorte.  Die Gemeinde kann das Lufthygieneamt beider
Basel beiziehen.

 Nach Durchführung des von der Gemeinde zu protokollierenden Konsultations-3

verfahrens kann der Mobilfunkbetreiber das Baugesuch formell bei der zuständi-
gen Baubewilligungsbehörde einreichen, spätestens aber vier Monate nach
Einreichung des Vorabklärungsgesuches bei der Standortgemeinde.

II.

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung.

Liestal, 9. Dezember 2009 Im Namen des Landrates

der Präsident: Frey

der Landschreiber: Mundschin
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